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nicht geeignet, den Ausspruch einer Strafe ohne Freiheits
entzug zu rechtfertigen.

Diese Grundsätze beachtete das Bezirksgericht bei seiner 
Entscheidung nicht in genügender Weise. Es ging zwar zu
treffend davon aus — und insoweit bestätigte es die vom 
Kreisgericht vorgenommene Einschätzung —, daß die durch 
das schuldhafte Verhalten der Angeklagten herbeigeführten 
Folgen besonders schwerwiegend sind. Bei der Bewertung 
der Schuld der Angeklagten verkannte es jedoch, daß Grad 
und Schwere der Schuld eines Täters sich maßgebend nach 
den konkreten Umständen seines Handelns bestimmen und 
daher nicht entscheidend und schon gar nicht ausschließlich 
aus dem sonstigen Verhalten abgeleitet werden können.

Für die Einschätzung der Schwere der Schuld bei Fahr
lässigkeitsdelikten (und somit auch bei fahrlässiger Brand
verursachung) ist entscheidend, in welcher Weise, in welchem 
Umfang, aus welchen Motiven und in welcher konkreten 
Situation die für das eingetretene negative Ereignis ursäch
lichen Pflichtverletzungen begangen wurden, ob die Pflicht
verletzungen gravierend waren, d. h. in welchem Umfang 
sie von den bestehenden Pflichten abwichen, ob ihnen be
wußtes oder unbewußtes Handeln zugrunde lag und in wel
chem Maße mögliche konkrete negative Folgen der Pflicht
verletzungen vorausgesehen wurden bzw. voraussehbar 
waren. Je mehr die Pflichtverletzungen von den bestehen
den realisierbaren Pflichten abweichen, je mehr die in der 
konkreten Situation bestehenden Anforderungen ignoriert 
werden, je größer die für den Täter erkennbaren bzw. von 
ihm erkannten Folgen sind, desto schwerer ist seine Schuld.

Die für die Durchführung von Schweiß- und Schneid
arbeiten bzw. ähnlichen thermischen Verfahren geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen (insbes. TGL 30270 Gesundheits
und Arbeitsschutz, Brandschutz; Schweißen, Schneiden und 
ähnliche thermische Verfahren) dienen ebenso wie die dazu 
erlassenen betrieblichen Regelungen (§ 202 Abs. 2 AGB) u. a. 
der Abwendung der mit solchen Vorgängen verbundenen 
Brandgefahren und damit dem Schutz von Menschen und 
von volkswirtschaftlichen Werten. Ihre konsequente Einhal
tung und Durchsetzung ist unabdingbare Voraussetzung für 
die Gewährleistung der Sicherheit des Produktionsprozesses 
und gehört zu den wesentlichsten Pflichten der verantwort
lichen Leiter, leitenden Mitarbeiter und aller damit befaßten 
Werktätigen (§§ 80, 201 AGB). Die teilweise oder völlige Miß
achtung dieser Pflichten stellt demnach grundsätzlich in 
jedem Fall eine gravierende Pflichtverletzung dar.

Vom Kreisgericht wurden diese — auch und gerade für 
den vorliegenden Fall bedeutsamen — Grundsätze im Ergeb
nis richtig erkannt und bei der Entscheidung berücksichtigt. 
Es stellte richtig fest und begründete — auch jeweils bezogen 
auf die einzelnen Angeklagten — zutreffend, daß das straf
rechtlich relevante Verhalten in gravierender Weise den 
ihnen obliegenden Pflichten widersprach und sich als beson
ders verantwortungslos darstellte. Das in hohem Maße leicht
fertige und bedenkenlose Handeln der Angeklagten wird vor 
allem auch dadurch charakterisiert, daß sie sich nicht nur 
schlechthin über bestehende und ihnen weitgehend bekannte 
gesetzliche Regelungen, soweit sie die Festlegungen zur Aus
stellung von Schweißerlaubnissscheinen betreffen, hinweg
setzten, sondern auch keinerlei Sicherheitsmaßnahmen für 
den Schneidvorgang selbst festlegten bzw. realisierten und 
damit alle Grundsätze und Bestimmungen des Brandschutzes 
mißachteten, obwohl ihnen zumindest z. T. die bereits am 
Vortag sichtbar gewordene akute Brandgefahr bekannt war.

Die im Verhalten der Angeklagten zum Ausdruck kom
mende völlige Mißachtung der ihnen obliegenden diesbezüg
lichen Pflichten, die sich daraus ergebende bedeutende 
Schwere ihrer Schuld und die im Zusammenhang damit zu 
beachtenden erheblichen Folgen ihres Verhaltens erfordern 
den Ausspruch von Freiheitsstrafen.

Das ansonsten positive Verhalten der Angeklagten ver
mag — im Gegensatz zur Auffassung des Bezirksgerichts — 
die Schwere der Schuld und damit die Schwere der Straftaten 
nicht maßgeblich zu beeinflussen und kann daher nicht zur 
Anwendung einer anderen Strafart führen. Es fand — ebenso 
wie alle übrigen Umstände — bei der Festlegung der Höhe 
der vom Kreisgericht ausgesprochenen Freiheitsstrafen ent-
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sprechende Berücksichtigung. Der vom Bezirksgericht im 
Wege der Abänderung der kreisgerichtlichen Entscheidung 
vorgenommene Ausspruch von Strafen ohne Freiheitsentzug 
ist demnach gröblich unrichtig.

Aus den dargelegten Gründen war das Urteil des Bezirks
gerichts gemäß § 321 Abs. 1 StPO aufzuheben. Die Berufungen 
der Angeklagten waren gemäß § 299 Abs. 2 Ziff. 1 StPO in 
Selbstentscheidung (§ 322 Abs. 2 StPO) als unbegründet zu
rückzuweisen.


